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W er die Debatte über 
den deutschen 
arbeitsmarkt ver-
folgt, stößt auf im-
mer mehr Stimmen, 
die eines eint: Der 

Kündigungsschutz sei ein relikt, das 
Deutschland im internationalen Wettbe-
werb lähme. So versprach der Unterneh-
mer Oliver Coste kürzlich in der F.a.Z., der 
Wegfall des Kündigungsschutzes werde In-
novationen und Investitionen beflügeln – 
und stellte zwanzig prozent zusätzliche 
Wirtschaftsleistung sowie jährliche Mehr-
einnahmen von 400 Milliarden Euro in 
aussicht. Moritz Schularick, präsident des 
Kieler Instituts für Weltwirtschaft, fragte 
ebenfalls in der F.a.Z.: „Warum halten wir 
am Kündigungsschutz für Menschen fest, 
die mehr als 100.000 Euro im Jahr verdie-
nen?“ Ein paternalistischer Schutzgedanke 
werde so ins 21. Jahrhundert fortgeschrie-
ben, obwohl er schon am Ende des 20. 
Jahrhunderts aus der Zeit gefallen sei.

gewerkschaften und das linke Spek -
trum gehen erwartungsgemäß in abwehr-
stellung. Unternehmer, lobbyisten und 
Ökonomen dagegen fordern mehr Flexibi-
lität – mit Verweis auf das dänische Flexi-
curity-Modell oder die vermeintlich über-
legene Dynamik der Vereinigten Staaten, 
insbesondere im Technologiesektor. Doch 
diese Debatte leidet an einem grundlegen-
den Missverständnis: Sie setzt Entlassun-
gen in die arbeitslosigkeit mit produktiver 
arbeitsmarktdynamik gleich.

gerade in dieser Unterscheidung liegt 
der entscheidende punkt: produktive 
arbeitsmarktdynamik entsteht vor allem 
durch direkte Wechsel zwischen arbeitge-
bern, wenn Beschäftigte bessere Jobs fin-
den – nicht dadurch, dass sie zunächst ent-
lassen werden. Dieser Unterschied ist 
zentral. Ein arbeitsmarkt, der vor allem 
durch Entlassungen in Bewegung gerät, 
produziert nicht zwangsläufig mehr Inno-
vation, sondern zunächst mehr arbeitslo-
sigkeit und häufig  schlechtere Stellen.

Ein erster Blick auf die Daten scheint 
die Kritiker dennoch zu bestätigen: In den 
USa und Dänemark haben 19 bis 20 pro-
zent der fünfundzwanzig- bis vierundfünf-
zigjährigen Beschäftigten höchstens ein 
Jahr Betriebszugehörigkeit, in Deutsch-
land sind es 15 prozent. Doch mit dem 
Kündigungsschutz lässt sich dieser Unter-
schied nur begrenzt erklären – auch hier-
zulande können Unternehmen in der pro-
bezeit relativ unkompliziert kündigen. 
Wahrscheinlicher spiegeln sich darin 
Unterschiede in der Qualität und Stabilität 
der Jobs wider. Mehr Fluktuation bedeutet 
nicht zwangsläufig mehr Dynamik, son-
dern mitunter schlicht ein schneller rotie-
rendes Stellenkarussell im niedriglohnbe-
reich des arbeitsmarkts.

aufschlussreicher ist daher ein direkter 
Blick auf das, was Ökonomen als den 
eigentlichen Treiber von Innovation ver-
stehen: direkte Wechsel zwischen Unter-
nehmen ohne Umweg über die arbeitslo-
sigkeit. Die ökonomische Forschung hat 
sich intensiv damit befasst. In den maß-
geblichen Studien geht es nicht um Entlas-
sungen, sondern um freiwillige Stellen-
wechsel. Der anteil der Beschäftigten, die 
monatlich den arbeitgeber wechseln, liegt 
in den USa derzeit bei rund 2,2 prozent, in 
Deutschland bei 1,1 prozent – ein erhebli-
cher abstand. Doch dieser Unterschied ist 
keineswegs neu. Ähnliche Werte lassen 
sich seit mehr als fünfzig Jahren beobach-
ten,   und ebenso lange wird über den ver-
meintlich verkrusteten deutschen arbeits-
markt diskutiert. Schon in den neunziger-
jahren lag die arbeitsmobilität hier bei 
etwa einem prozent, während sie in den 
USa fast drei prozent erreichte – seither 
ist sie dort eher gesunken als gestiegen. 
Ein jahrzehntealter niveauunterschied 
taugt  kaum als Erklärung für die aktuelle 
Wachstumsschwäche in Deutschland.

Trotzdem ist es richtig, dass Dynamik 
gerade in technologieintensiven Branchen 
durch Mobilität entsteht: Beschäftigte tra-
gen ihr Wissen dorthin, wo es am produk-
tivsten eingesetzt wird. Studien zu Clus-
tern wie dem Silicon Valley zeigen, dass 
direkte arbeitgeberwechsel – nicht Kündi-
gungen – die zentrale Form dieser Mobili-
tät sind. Während des Technologiebooms 
der späten neunzigerjahre wechselten in 
der Computerindustrie des Silicon Valley 
monatlich rund 2,4 prozent der Beschäf-
tigten direkt den arbeitgeber. Diese  Mobi-
lität beschleunigte die Umverteilung von 
Talenten zu den produktivsten Unterneh-
men  und damit auch Innovation. Doch sie 
hat eine Kehrseite: Wenn Beschäftigte 
häufig wechseln, sinken die anreize für In-
vestitionen in Weiterbildung, weil deren 
Erträge nicht beim investierenden Unter-
nehmen verbleiben.

Könnte eine abschaffung oder deutli-
che absenkung des Kündigungsschutzes 
dazu führen, dass mehr Stellen angeboten 
werden und sich dadurch die Mobilität und 
das Wachstum erhöhen? Ökonomisch sind 
zwei Komponenten des Kündigungsschut-
zes zu unterscheiden: Zum einen ver-
pflichtet der Kündigungsschutz arbeitge-
ber zu abfindungszahlungen. Zum ande-
ren entstehen Bürokratiekosten durch 
Betriebsratsbeteiligung, Dokumentations-
pflichten, gerichtliche Überprüfung und 
prozedurale anforderungen.

abfindungen ermöglichen es Beschäf-
tigten, nach einem arbeitsplatzverlust den 
lebensstandard zumindest vorüberge-
hend aufrechtzuerhalten und die vielfach 
dokumentierten langfristigen Einkom-
mensverluste – vor allem bei langjährig 
Beschäftigten – teilweise zu kompensie-
ren. Sie sind weder kostenlos für die 
arbeitnehmer noch reine Zusatzkosten für 
die arbeitgeber. Vielmehr stellen sie zeit-
lich verschobene lohnbestandteile dar. 
Ökonomisch handelt es sich um einen im-
pliziten Versicherungsvertrag: Beschäftig-
te akzeptieren niedrigere laufende löhne, 
Unternehmen übernehmen im gegenzug 

einen Teil des risikos von arbeitsplatzver-
lusten. Der Schutz im Krisenfall ist  Teil der 
Entlohnung. Wird er abgeschafft, dürften 
die  löhne entsprechend steigen.

Können abfindungen tatsächlich eine 
zentrale Ursache mangelnder Dynamik 
sein? als Faustregel gilt in Deutschland 
bei Klageverzicht ein halbes bis ein Mo-
natsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Bei 24 
Jahren Betriebszugehörigkeit entspricht 
das ein bis zwei Jahresgehältern – also 
grob vier bis acht prozent des gesamten 
Erwerbseinkommens über diesen Zeit-
raum. Zugleich ist Deutschland für inter-
nationale Spitzenkräfte kein Hochlohn-
land. Yann leCun, ehemaliger KI-Chef-
wissenschaftler bei Meta, fasste die 
Standortlogik jüngst in der F.a.Z. so zu-
sammen: Standortentscheidungen würden 
letztlich vom Zugang zu Talenten be-
stimmt – und in Kalifornien sei der Wett-
bewerb um KI-Entwickler mit enormen 
gehaltspaketen eskaliert. genau darin 
liegt ein oft unterschätzter europäischer 
Standortvorteil: hoch qualifizierte Talente 
zu vergleichsweisen moderaten Kosten. 
Ein mögliches lohnplus durch wegfallen-
de abfindungen von wenigen prozent-
punkten relativiert sich vor diesem Hinter-
grund rasch.

Wer die innovationstreibenden Unter-
nehmensneugründungen ins Feld führt, 
sollte bedenken: Start-ups sind per Defini-
tion kaum von langen Betriebszugehörig-
keiten und hohen abfindungen betroffen. 
als Erklärung für fehlende Innovationsdy-
namik scheiden abfindungspflichten bei 
ihnen daher weitgehend aus.

Der Vorschlag, Hochverdiener vom 
Kündigungsschutz auszunehmen, läuft im 
Kern darauf hinaus, dass Unternehmen 
mit vielen langjährig Beschäftigten den 
fünfundfünfzigjährigen Ingenieur leichter 
und ohne abfindung entlassen können. 
Die Kosten des Strukturwandels würden 
damit nicht mehr von den Unternehmen 
getragen, die über Jahre hinweg gewinne 
mit diesen arbeitskräften erzielt haben, 
sondern auf die arbeitslosen- und renten-
versicherung verlagert.

neben dieser Kostenverschiebung zwi-
schen Unternehmen und Staat käme es 
auch zu einer Umverteilung zwischen Be-
schäftigten und arbeitgebern. Würde man 
den Kündigungsschutz für langjährig Be-
schäftigte mit hohen Einkommen einseitig 
aufkündigen, verlören sie einen anspruch 
auf abfindungen, den sie sich implizit 
durch jahrelangen lohnverzicht erarbeitet 
haben. Was  als abbau paternalistischer 
Strukturen erscheint, erweist sich bei nä-
herem Hinsehen  als  Verlagerung von risi-
ken: Kosten eines verschleppten Struktur-
wandels würden von den Unternehmen 
auf Beschäftigte und Sozialversicherungen 
verschoben. In gebeutelten Industrien mag 
das manche Manager freuen, doch das 
Versprechen „lohnverzicht gegen arbeits-
platzsicherheit“ würde unter dem Deck-

mantel vermeintlicher Effizienz revidiert.  
Die Debatte über abfindungen könnte 
den Eindruck erwecken, mit dem deut-
schen Kündigungsschutz gebe es gar kein 
problem. Doch ein solches problem be-
steht – nur liegt es nicht primär in den di-
rekten Zahlungen, sondern in seiner insti-
tutionellen ausgestaltung und den daraus 
resultierenden hohen Bürokratiekosten. 
Kündigungen unterliegen Beteiligungs-
rechten der Betriebsräte, umfangreichen 
Dokumentationspflichten und gerichtli-
cher Überprüfung. Die Verfahren sind 
häufig langwierig und kostspielig.

W ie stark diese institu-
tionellen Mechanis-
men  wirken, zeigt 
ein Blick auf die ab-
gänge aus Beschäfti-
gung. Insgesamt gab 

es 2024 rund 2,7 Millionen solcher abgän-
ge in Deutschland. Die Mehrheit entfällt 
auf Kündigungen durch arbeitnehmer, 
meist im Zuge eines arbeitgeberwechsels, 
mit rund 1,1 Millionen Fällen. Hinzu kom-
men rund 350.000 abgänge durch renten-
eintritt oder Erwerbsunfähigkeit sowie 
mehr als 200.000 auslaufende Befristun-
gen. arbeitgeberkündigungen, bei denen 
der Kündigungsschutz greift, machen da-
gegen nur einen relativ kleinen Teil aus: 

rund 600.000 Fälle. Selbst einschließlich 
einvernehmlicher aufhebungen gehen nur 
etwa 30 prozent aller abgänge auf arbeit-
geberseitige Entscheidungen zurück – ein 
anteil, der seit Jahrzehnten stabil ist. Trotz 
dieser im Vergleich zur gesamten anzahl 
geringen Zahl spielt die gerichtliche auf-
arbeitung eine erhebliche rolle. laut 
arbeitsgerichtsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes landet rund ein Drittel der 
arbeitgeberkündigungen – etwa 180.000 
Fälle – jährlich vor den arbeitsgerichten.

Dem anspruch nach ist das Kündi-
gungsschutzgesetz ein Bestandsschutz- 
und kein abfindungsgesetz: Eine unge-
rechtfertigte Entlassung soll nicht zur ab-
findung, sondern zur Wiedereinstellung 
führen. In der praxis geschieht das jedoch 
selten. Fast vier von fünf Klagen enden mit 
Vergleichen und abfindungen.  Wiederein-
stellungen sind die ausnahme  und oft 
auch kaum wünschenswert, da das Ver-
trauensverhältnis zwischen arbeitnehmer 
und arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt 
meist irreparabel beschädigt ist. Ökono-
misch entsteht so ein kostspieliger Um-
weg: hohe anwaltskosten, überlastete ge-
richte und erhebliche Unsicherheit – mit 
dem Ergebnis, dass letztlich  doch eine ab-
findung gezahlt wird. Eine lösung, die 
sich auch ohne den Umweg über die ge-
richte hätte erreichen lassen.

Ein Teil der ökonomischen literatur 
setzt hier an und betont die Kosten dieses 
bürokratischen apparats für Unterneh-
men. Solche unproduktiven Bürokratie-
kosten können unternehmerische Experi-
mente erschweren: Wer neue Technolo-
gien erprobt, muss damit rechnen, im Fall 
des Scheiterns Beschäftigte entlassen zu 
müssen. Sind Entlassungen bürokratisch 
aufwendig und damit teuer, entscheiden 
sich Unternehmen eher für sichere, aber 
weniger innovative projekte. Diese argu-
mente sind einleuchtend, doch sie erfas-
sen nur einen Teil des gesamtbildes. Sie 
blenden aus, dass Kündigungsentschei-
dungen unternehmerische risiken auf die 
allgemeinheit verlagern und erhebliche 
Kosten für Beschäftigte und gesellschaft 
verursachen. arbeitnehmer mit langer Be-
triebszugehörigkeit sind nach einer Ent-
lassung im Durchschnitt ein Jahr arbeits-
los mit entsprechenden Einkommensver-
lusten und zusätzlichen Belastungen für 
die arbeitslosenversicherung. Selbst bei 
erfolgreicher Jobsuche verdienen sie im 
Schnitt  zehn prozent weniger als zuvor. 
Hinzu kommt: Hohe arbeitsplatzunsicher-
heit schwächt die anreize, in betriebsspe-
zifisches Wissen und Fertigkeiten zu inves-
tieren, und macht Weiter- und Fortbildung 
weniger attraktiv. gerade deshalb geht es 
nicht um die Frage, ob Kündigungsschutz 
notwendig ist, sondern wie er institutio-
nell sinnvoll gestaltet werden kann.

Eine reduktion der Bürokratiekosten 
durch eine klar geregelte, direkte Moneta-
risierung in Form transparenter abfin-
dungszahlungen erscheint daher als legiti-
mes Ziel mit beträchtlichem Effizienz-
potential – zumal neue EU-richtlinien die 
Beweislastpflichten für Unternehmen wei-
ter erhöhen könnten. auch Kriterien wie 
der Familienstand in der vorgeschriebe-
nen Sozialauswahl bei betriebsbedingten 
Kündigungen entsprechen nur noch be-
dingt modernen gesellschaftlichen reali-
täten, etwa mit Blick auf alleinerziehende 
Eltern, und verdienen eine Überprüfung.

Denkbar wäre daher ein deutlich ver-
einfachtes Kündigungsrecht mit gesetzlich 
festgelegten, gestaffelten abfindungen in 
politisch bestimmter Höhe, kombiniert 
mit klaren, zügigen Verfahren und be-
grenztem Klagerecht. Ebenso ließen sich 
Öffnungsklauseln vorsehen, bei denen gut 
bezahlte Beschäftigte schon bei Vertrags-
abschluss freiwillig auf den Kündigungs-
schutz verzichten. Der arbeitgeber erhiel-
te ein Kündigungsrecht mit abfindungs-
pflicht; die logik der Klage würde 
gewissermaßen umgekehrt. In einem sol-
chen System könnten sich viele besserstel-
len – sieht man von den anwälten ab.

all diese Vorschläge berühren freilich 
die rolle der Betriebsräte. Deren zentrale 
Machtinstrumente sind die Informations- 
und Zustimmungsrechte bei Entlassungen 
und neueinstellungen. Der „Sand im ge-
triebe“, der Entlassungen für arbeitgeber 

teuer macht, ist das zentrale Element ihrer 
Verhandlungsmacht. Er schützt vor Will-
kür und stärkt die position der Beschäftig-
ten in lohn-  und anderen Verhandlungen 
– erzeugt aber auch unproduktive Kosten. 
Diese abwägung offen zu benennen, ist 
Voraussetzung für eine ernsthafte reform-
debatte.

Was wären die gesamtwirtschaftlichen 
Folgen einer absenkung des Kündigungs-
schutzes? Die moderne Theorie des 
arbeitsmarktes, maßgeblich geprägt von 
den nobelpreisträgern Dale Mortensen 
und Christopher pissarides, betont, dass 
arbeitsmärkte durch Suchprozesse ge-
kennzeichnet sind. In solchen Märkten 
berücksichtigen Unternehmen bei Entlas-
sungsentscheidungen in der regel nur 
ihre privaten Kosten, nicht die gesamtge-
sellschaftlichen. aus Effizienzsicht führt 
dies zu tendenziell zu vielen Entlassun-
gen, deren Kosten die allgemeinheit über 
höhere Beiträge zur arbeitslosenversiche-
rung trägt. Senkt man die Entlassungskos-
ten, steigen die Kündigungen  an. gleich-
zeitig werden aufgrund der geringeren ri-
siken auch mehr,  und im Durchschnitt 
weniger produktive, Stellen geschaffen. 
Der nettoeffekt ist theoretisch offen. Für 
Deutschland legen simulierte  arbeits-
marktmodelle  nahe, dass der anstieg der 
Entlassungen die zusätzlichen Einstellun-
gen eher überwiegt.

H inzu kommt, dass sich 
Strukturwandel, den ein 
schwächerer Kündi-
gungsschutz unterstüt-
zen soll, vor allem über 
jüngere arbeitnehmer 

vollzieht, die direkt in wachsende Sekto-
ren eintreten, während schrumpfende 
Branchen arbeitskräfte über Verrentung 
verlieren. Qualifizierte und nachgefragte 
Fachkräfte werden diese Chancen nutzen, 
den arbeitgeber wechseln und jene pro-
duktive Dynamik entfalten, die für Innova-
tion entscheidend ist.

Die Vorstellung, entlassene ältere Be-
schäftigte wechselten  in größerem Um-
fang in boomende KI-Sektoren, ist  
Wunschdenken und unterschätzt die  an-
passungskosten erheblich. arbeitnehmer 
mit geringeren arbeitsmarktchancen blei-
ben häufiger zurück. Eine absenkung des 
Kündigungsschutzes würde es erleichtern, 
sie aus Beschäftigung zu drängen. Für sie 
bedeutete dies, dass die risiken des Struk-
turwandels stärker von ihnen selbst und 
von der allgemeinheit über die Sozialkas-
sen getragen werden müssten, während 
Unternehmen  teilweise aus dieser Verant-
wortung entlassen würden. Eine absen-
kung des Kündigungsschutzes ohne be-
gleitende Maßnahmen könnte die arbeits-
losigkeit daher eher erhöhen als senken – 
vor allem für ältere arbeitnehmer. Die 
Folge wären höhere Sozialbeiträge statt 
zusätzlicher Einnahmen. Hohe lohnne-
benkosten sind kein Wachstumsmotor.

auch bei Investitionen und Innovatio-
nen ist das Bild ambivalent. Innovative, 
wachsende Branchen könnten von gerin-
geren Entlassungskosten profitieren. 
Doch etablierte Unternehmen investieren 
bei schwächerem Kündigungsschutz ten-
denziell weniger in Weiterbildung und Hu-
mankapital. Wenn beide Seiten mit kürze-
ren Beschäftigungsdauern rechnen, sinken 
die Investitionsanreize – gerade in jenen 
Branchen, in denen Deutschlands Stärke 
bislang lag. Dies gilt umso mehr in einer 
phase, in der das Wissen vieler Beschäftig-
ter durch Künstliche Intelligenz unter 
Druck gerät. Ob neue Technologien Quali-
fikationen ergänzen oder ersetzen, hängt 
auch von institutionellen anreizen ab. Der 
nobelpreisträger Daron acemoğlu hat ge-
zeigt, dass technologische Entwicklung 
nicht schicksalhaft verläuft: Unternehmen 
investieren in jene Technologien, für die 
entsprechende anreize bestehen. Ein star-
ker Kündigungsschutz kann sie dazu be-
wegen, Technologien zu entwickeln, die 
Beschäftigte produktiver machen; ein 
schwacher kann sie dazu verleiten, arbeit 
durch Maschinen zu ersetzen. Eine einsei-
tige abschaffung des Kündigungsschutzes 
wäre daher keineswegs kostenfrei, son-
dern hätte neben möglichen positiven 
auch substanzielle negative Wachstumsef-
fekte. Der nettoeffekt dürfte insgesamt 
eher klein ausfallen, die Unsicherheiten 
sind jedoch erheblich. Die sozialen Siche-
rungssysteme würden in der Summe eher 
belastet als entlastet.

Soll eine reform des Kündigungsschut-
zes Wachstumsimpulse liefern, ohne die 
Sozialsysteme zu belasten, bedarf es daher 
begleitender reformen. parallel zum ab-
bau bürokratischer Kosten beim Kündi-
gungsschutz könnten risikoangepasste 
Beiträge zur Sozialversicherung einge-
führt werden: Wer mehr Entlassungen 
verursacht, zahlt höhere Beiträge – ähn-
lich wie in der Kfz-Versicherung, in der die 
Schadenshistorie den Beitrag bestimmt. 
Ein solches System des Experience rating 
existiert in den USa seit langem. Zugleich 
ließen sich zusätzliche lohnkosten durch 
Steuergutschriften kompensieren, um 
neueinstellungen zu fördern. Ein derarti-
ges System würde nicht auf gesellschaft-
lich unproduktive Belastungen des rechts-
systems setzen, sondern auf transparente 
monetäre anreize, die private und soziale 
Kosten besser in Einklang bringen.

Der Kündigungsschutz ist kein relikt, 
sondern ein gestaltbares Instrument: Er 
verursacht Ineffizienzen, erfüllt aber  zen -
trale Schutzfunktionen. Entscheidend ist 
daher nicht sein abschaffen, sondern sei-
ne klügere ausgestaltung – mit weniger 
Bürokratie, klaren regeln und anreizen, 
die private und gesellschaftliche Kosten in 
Einklang bringen. Wer einfache lösungen 
verspricht, verkennt die Komplexität des 
arbeitsmarkts. Die arbeitsmarktökonomi-
sche Forschung zeigt seit langem, dass 
solche reformen selten ohne erhebliche 
nebenwirkungen bleiben.

So einfach ist es nicht. Der Kündigungsschutz ist kein relikt,   das deutsche System 
aber reformbedürftig.  Es braucht  deutlich vereinfachte regeln mit gesetzlich  festgelegten,  

gestaffelten abfindungen in politisch bestimmter Höhe,
 kombiniert  mit  zügigen  Verfahren, begrenztem Klagerecht und Öffnungsklauseln. 
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